
Satzung des
Gospelchor Voices, Lorsch e.V.

[Register-Nummer beim Registergericht Darmstadt: VR20933]

§1 Zweck des Vereins
Zweck des Gospelchor Voices, Lorsch e.V. ist die Förderung der Gospelmusik insbesondere durch die
Durchführung von Singstunden sowie kulturellen Veranstaltungen wie Chorauftritten und Konzerten.
Diese Zwecke verfolgt der Verein auf ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Weise im Sinne
des 3. Abschnitts der Abgabenordnung („Steuerbegünstigte Zwecke“, §§ 51 ff. AO).
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 2 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins
(1) Der Verein führt den Namen Gospelchor Voices, Lorsch, nach erfolgter Eintragung im

Vereinsregister, die alsbald erwirkt werden soll, mit dem Zusatz „eingetragener Verein (e.V.)“.

(2) Sitz des Vereins ist 64653 Lorsch. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jeder an der Verwirklichung der Vereinsziele Interessierte werden. Vorausgesetzt

ist weiter lediglich eine an den Vereinsvorstand gerichtete Anmeldung zur Aufnahme, in der
sich der Anmeldende zur Einhaltung der Satzungsbestimmungen verpflichtet. Mitglieder haben
Verschwiegenheit über Vereinsbelange zu wahren. Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand. Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter, die
mit dem minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages dem Verein
gegenüber haften und sich in dem Beitrittsformular entsprechend zu verpflichten haben.

(2) Die Mitgliedschaft endet

a) durch Tod,
b) durch Austritt, der nur schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden kann,
c) durch förmliche Ausschließung, die nur durch Beschluß der Mitgliederversammlung
erfolgen kann,
d) durch Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis, wenn ein Mitglied sechs Monate mit der
Entrichtung der Beiträge im Verzug ist.

(3) Von den Mitgliedern sind Beiträge zu entrichten, deren Höhe und Fälligkeit von der
Mitgliederversammlung festgelegt werden. In Härtefällen entscheidet der Vorstand auf
schriftlichen Antrag des betroffenen Mitgliedes. Entfallen die Gründe für einen ermäßigten
Beitrag, so ist das Mitglied verpflichtet, dies dem Verein unverzüglich schriftlich bekannt zu
geben.

(4) Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein hat ein Mitglied keinen Anspruch bezüglich des
Vereinsvermögens.

(5) Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag
des Vorstands von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.



Ehrenmitglieder sind beitragsfrei und zur kostenlosen Inanspruchnahme der
Vereinsleistungen berechtigt. Eine Ehrenmitgliedschaft kann von der
Mitgliederversammlung aberkannt werden, wenn sich das Ehrenmitglied einer Straftat
schuldig gemacht, die mit Freiheitsentzug geahndet wurde.

(6) Beiträge der Mitglieder werden im Normalfall im Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift
eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, eine
Einzugsermächtigung für die Dauer der Mitgliedschaft zu erteilen sowie für eine
ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. Änderungen der Bankverbindung
sind dem Verein mitzuteilen. Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der
Abbuchung des Beitrags keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber
für sämtliche dem Verein entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein
bezogenes Konto erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat. Bei
Ausscheiden vor Ablauf eines Kalenderjahres findet eine anteilige Erstattung bereits
geleisteter Beiträge nicht statt. In begründeten Einzelfällen kann der Vorstand Ausnahmen
hiervon zulassen.

§ 4 Gewinne und sonstige Vereinsmittel
(1) Etwaige Gewinne und sonstige Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer
Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(3) Die Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
(4) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten

entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer
Aufwandsentschädigung nach den jeweils gültigen Bestimmungen des Steuergesetzes
ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine solche entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der
Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen
Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgeblich ist die Haushaltslage
des Vereins.

(6) Der Vorstand kann eine Finanzordnung erlassen in der weitere Einzelheiten geregelt sind.

§ 5 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

1. Die Mitgliederversammlung;
2. der Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem Kassenwart;

der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt;
Wiederwahl ist zulässig;

§ 6 Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist alljährlich möglichst im ersten Kalenderquartal

abzuhalten. Sie beschließt insbesondere über:

1. Satzungsänderungen,
2. die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern sowie deren Entlastung,



3. die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge,

4. die Ausschließung eines Mitgliedes,
5. die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermögens.

(2) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung mindestens drei Wochen vor der Sitzung
unter Angabe der Tagesordnung schriftlich ein. Das Erfordernis der schriftlichen Einladung
ist auch dann erfüllt, wenn die Einladung per E-Mail erfolgt. Die Mitteilung/Änderung von
E-Mail-Adressen und Anschriften ist eine Bringschuld des Mitgliedes. Der Vorstand
bestimmt die Tagesordnung; jedes Mitglied kann ihre Ergänzung bis spätestens eine Woche
vor der Verhandlung beantragen. Fristgemäß gestellte Anträge sind nachträglich auf die
Tagesordnung zu nehmen. Die Anträge müssen den Mitgliedern nicht vor der
Mitgliederversammlung bekannt gegeben werden. Nach Ablauf der Frist gestellte Anträge
können nur zur Entscheidung in der Mitgliederversammlung zugelassen werden durch
Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden
Stimmberechtigten.

(3) In der Mitgliederversammlung ist Vertretung auch bei der Ausübung des Stimmrechts
zulässig. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder, bei
Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstand; Wahlen erfolgen jedoch,
wenn nicht einstimmig durch Zuruf, schriftlich durch Stimmzettel. Beschlüsse, durch die die
Satzung oder der Vereinszweck geändert werden, und Beschlüsse über die Auflösung des
Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder.

(4) Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Satzungsänderungen, die die in § 1 genannten
gemeinnützigen Zwecke betreffen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamts.

(5) Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die
vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Diese Niederschrift muß den Mitgliedern
innerhalb von sechs Monaten zugänglich sein; Einwendungen können nur innerhalb eines
Monats, nachdem die Niederschrift zugänglich gemacht worden ist, erhoben werden.

(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn der Vorstand die
Einberufung aus wichtigem Grund beschließt oder wenn mindestens 20% der Mitglieder
dies unter Angabe des Grundes und des Zwecks schriftlich gegenüber dem Vorstand
verlangen. Kommt der Vorstand einem solchen Verlangen nicht nach, können diese
Mitglieder die Mitgliederversammlung selbst einberufen. Für die Berufung und
Durchführung der außerordentlichen Mitgliederversammlung gelten die gleichen
Bestimmungen wie für die einer ordentlichen Mitgliederversammlung.

(7) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von
seinem Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten
Mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die
Mitgliederversammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter übt in der
Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in dieser Satzung nichts anderes
bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter alleine den Gang der Verhandlungen in
der Mitgliederversammlung. Seine Entscheidungen sind unanfechtbar. Für die Dauer
der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer
Mitte einen Wahlleiter.

§ 7 Vorstand des Vereins
(1) Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins bestellt werden. Die Wahl

erfolgt einzeln. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann für seine



restliche Amtszeit vom Vorstand ein Nachfolger bestellt werden. Das bestellte
Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie sein Vorgänger.

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle
Verwaltungsaufgaben sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Den Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 2
BGB bilden der Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende. Sie sind einzeln zur
Vertretung des Vereins befugt. Dem Stellvertretenden Vorsitzenden obliegt im
Innenverhältnis allerdings die Pflicht, von dieser Einzelvertretungsmacht nur im Falle
einer Verhinderung des Vorsitzenden Gebrauch zu machen. Der Vorstand kann sich
eine eigene Geschäftsordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben.

(3) Der Vorstand entscheidet durch Beschluß in Vorstandssitzungen, zu denen er
mindestens einmal jährlich zusammentritt und über die eine Niederschrift zu fertigen
ist. Die Einladung ergeht mit einer Frist von einer Woche durch den Vorsitzenden, im
Falle seiner Verhinderung durch den Stellvertretenden Vorsitzenden.

(4) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass eine Beschlussfassung über
einzelne Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt; er legt die Frist zur
Zustimmung der Beschlussvorlage in diesem Falle fest (diese beträgt mindestens drei
Tage ab Zugang der E-Mail). Die E-Mail gilt als zugegangen, wenn dem Absender die
Versendebestätigung vorliegt; für den Nichtzugang ist der E-Mail-Empfänger
beweispflichtig. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung innerhalb
der gesetzten Pflicht per E-Mail, so ist vom Vorstand eine Vorstandssitzung
einzuberufen. Gibt ein Vorstandsmitglied keine Stimme ab, so kann im
Umlaufverfahren der Beschluss nicht gefasst werden.

§ 8 Auflösung und Zweckänderung
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei

Vierteln der Mitglieder beschließen (siehe auch § 6 Abs. 4 der Satzung). Die
Auseinandersetzung erfolgt nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

(2) Nach einer Auseinandersetzung oder einem Wegfall des bisherigen Vereinszweckes
oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die
kath. Pfarrgemeinde St. Nazarius Lorsch, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige, mildtätige, kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
Eine andere Verwendung als zu unmittelbar und ausschließlich gemeinnützigen und
mildtätigen Zwecken ist unzulässig.

§ 9 Datenschutz
(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und des

Zwecks des Vereins personenbezogene Daten, und Daten über persönliche und
sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus
gespeichert, übermittelt und verändert.

(2) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die Mitglieder der
* Speicherung
* Bearbeitung
* Verarbeitung
* Übermittlung



ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des
Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf
* Auskunft über seine gespeicherten Daten
* Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit
* Sperrung seiner Daten
* Löschung seiner Daten

(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und
Telemedien sowie elektronischen Medien zu.


